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Das derzeitige Gesetz über Massenmedien ist seit 1996, also zwei Jahre nach
seiner Verabschiedung, ständigen Änderungen unterworfen, um die vielen dem
Gesetz anhaftenden Mängel auszugleichen: So wird das Gesetz umgangen, die
Marktteilnehmer halten sich nicht an die Bestimmungen bezüglich der
Eigentumsanteile, das Gesetz schützt nicht vor dem „Verkauf" von
Rundfunksendern und sieht keine ausreichenden Sanktionen für die
verschiedenen Gesetzesverstöße vor.

Um die slowenische Rechtsprechung mit der europäischen in Einklang zu bringen
und die bestehenden rechtlichen Probleme zu lösen, hat das Kulturministerium
einen neuen Gesetzesentwurf vorbereitet. Der Entwurf umfasst 180 Artikel (sowie
über 100 Änderungen), die in den Bereichen SozialPrintmedien, audiovisuelle
Medien sowie in Ansätzen im Internet für feste Regeln sorgen sollen. Fakultät

Der Entwurf wurde bislang ständig geändert, weil er u.a. nicht mit den bindenden
Prinzipien bezüglich der Vorschläge Ljubljana für die zweite Parlamentsdebatte in
Einklang stand, die der entsprechende parlamentarische Ausschuss vorgelegt
hatte.

Die Akteure des Sektors kritisierten den Entwurf vor allem deshalb, weil er einige
Bereiche bis ins kleinste Detail regele, während für andere Bereiche nur wenige
Bestimmungen vorgesehen seien. Die Betroffenen argumentieren aus folgenden
Gründen gegen die Regelung: Journalisten fürchten eine Unterwanderung einiger
derzeit gesetzlich zugestandener Rechte (im Vorfeld der Ernennung oder
Kündigung des Chefredakteurs muss beispielsweise das gesamte Redaktionsteam
angehört werden); der öffentliche Rundfunk- und Fernsehsender (RTV) wehrt sich
gegen das neue Gesetz, insbesondere wegen der Artikel über die Übertragung
von Gründungsrechten des Parlaments an die Regierung, wegen ihrer
Marktanteile an der Werbung und des Anteil für Eigenproduktionen. Kommerzielle
Sendeanstalten kritisieren das Gesetz auch wegen der Diskriminierung zugunsten
des öffentlichen Rundfunk- und Fernsehsenders. Der Rundfunkrat schließlich ist
gegen das Gesetz, weil es der Gründung einer neuen Regulierungsbehörde - der
Rundfunkagentur - vorgreife, deren Leitung von der Regierung ernannt werden
würde. Der Rat begründet seine Haltung damit, dass die entsprechende
Bestimmung die Überwachung der Rundfunksendungen an die Exekutive und die
Tagespolitik knüpfe.
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Predlog zakona o medijih, 04.07.2000, 2000EPA 811 - II druga obravnava

http://www.sigov.si/mk/slo/kdojekdo/mediji/zmedi2.doc

Entwurf eines Gesetzes über Massenmedien vom 4. Juli 2000, 2000EPA 811 - II
druga obravnava
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